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§ 92 GOGNR
 GOGNR - Geschäftsordnungsgesetz 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Fünf Abgeordnete können vor Eingang in die Tagesordnung verlangen, daß über die schriftliche Beantwortung

einer Anfrage gemäß § 91 Abs. 1 eine Debatte nach den §§ 57a und 57b stattfindet. Abgeordnete, die demselben

Klub angehören, können eine solche Debatte nur einmal pro Sitzungswoche verlangen. Wird ein solches

Verlangen von Abgeordneten mehrerer Klubs verlangt, ist es dem Klub, dem der Erstunterzeichner angehört,

anzurechnen. Gehört dieser keinem Klub an, gilt diese Bestimmung hinsichtlich des Zweitunterzeichners und so

weiter.

2. (2)Verlangen gemäß Abs. 1 können nur hinsichtlich solcher schriftlicher Beantwortungen einer Anfrage

eingebracht werden, die innerhalb der letzten zwei Monate im Nationalrat eingelangt sind.

3. (3)Im Rahmen einer Debatte über die schriftliche Beantwortung einer Anfrage kann nur der Antrag gestellt

werden, der Nationalrat nehme die Beantwortung zur Kenntnis oder nicht zur Kenntnis. Dem Antrag kann eine

kurze Begründung beigegeben sein.
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